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STADTGEMEINDE NEULENGBACH 
 

 VERHANDLUNGSSCHRIFT Nr. GR/190/2019 
 

über die  

ÖFFENTLICHE SITZUNG  
DES GEMEINDERATES 

 

Am: 10.September 2019  

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 20.45 Uhr 

Die Einladung erfolgte fristgerecht durch Einzeleinladung. 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende(r): 

Herr BGM Franz Wohlmuth VPN  

 stv. Vorsitzende(r): 

Herr Ing.Mag.Vizebgm. Alois Heiss VPN  

 Stadträte: 

Herr STR Josef Fischer SPÖ  
Herr STR Dipl.-Ing. Ferdinand Klimka VPN  
Frau STR Mag. Barbara Löffler GRÜNE  
Frau STR Beate Raabe-Schasching MA
 SPÖ 

 

Frau STR Maria Rigler VPN  
Herr STR Jürgen Rummel VPN  
Herr STR Gerhard Schabschneider VPN  

 Gemeinderäte: 

Herr GR Christoph Bauer VPN  
Herr GR Mario Drapela SPÖ  
Herr GR Ewald Figl VPN  
Herr GR Christof Fischer SPÖ  
Herr GR ÖkRat Karl Gfatter VPN  
Frau GR Andrea Hackl SPÖ  
Frau GR Magdalena Hajek VPN  
Herr GR Karl Hollaus VPN  
Frau GR Brigitte Kos SPÖ  
Frau GR Sonja Koschina Mag. (FH) MA NEOS  
Herr GR Ing. Florian Lang FPÖ  
Herr GR Eduard Müller VPN  
Herr GR Heinz Ofenschüßel GRÜNE  
Frau GR Michaela Rauschka  
Herr GR Karl Ryznar SPÖ  
Herr GR Manfred Schweighofer SPÖ  

 Beratende Stimme: 

Herr STADir. Leopold Ott  

 Schriftführer: 
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Herr AL Christian Kogler  
 
 

Nicht anwesend waren: 
 

 Stadträte: 

Herr STR Mag.Dr. Raimund Heiss VPN entschuldigt 

 Gemeinderäte: 

Frau GR DI Barbara Doupovec VPN entschuldigt 
Frau GR Sabine Engelmaier-Zinner MBA BEd
 GRÜNE 

entschuldigt 

Herr GR Michael Hütter VPN entschuldigt 
Herr GR Bernhard Karrer VPN entschuldigt 
Herr GR Dominik Steindl FPÖ entschuldigt 
Herr GR Mag.jur. Florian Steinwendtner VPN entschuldigt 
Herr GR Ing. Stefan Wisberger VPN  
 

Anwesenheitsverhältnis:  25/33 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung wird folgender Tagesordnungspunkt vom Bürgermeister 
gem. § 47 Abs. 3 NÖ GO in die nicht öffentliche Sitzung verwiesen: 
 
5.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Rechtskosten) 
 
 
 
 
Es ergibt sich daher folgende 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 3 von 62 
 

TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2.  Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
 3.  EDV Vertragsverwaltungsprogramm - Upgrade 
 4.  Energieliefervereinbarung Strom 
 5.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Rechtskosten) 
 6.  Änderung Teilbebauungsplan "Akademie II" 
 7.  Verordnung über die Festlegung der Mindestanzahl von PKW-Stellplätzen 
 8.  Förderung  NÖ Wasserwirtschaftsfonds - ABA Neulengbach BA 17 Inprugg und Al-

mersberg 
 9.  Auftragsvergaben für Veranstaltungsreigen "Gemeinsam STADT geworden" 
 10.  Auszeichnung als "Natur im Garten" Gemeinde 
 11.  Klima- und Umweltschutzmanifest Neulengbach 2019 
 12.  Arbeitsmedizinische uns sicherheitstechnische Betreuung 
 13.  Elternverein VS Neulengbach -  Ansuchen um finanzielle Unterstützung 
 14.  Trafostation Kleebühelweg - Dienstbarkeitsvertrag 
 15.  Jubiläumsgedenkstätten - Auftragsvergaben 
 16.  Sanierung Brandhäuslweg 
 17.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Gruppensitzung ATSV Schönfeld) 
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PROTOKOLL: 
 
  

TOP  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Damen und Herren, stellt die ordnungsgemäße 
Einladung und mit einem Anwesenheitsquorum von 25/33 zu Beginn der Sitzung die Be-
schlussfähigkeit fest. 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 
Sachverhalt: 
 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde den Fraktionsobleuten rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt. Auf eine Verlesung wurde verzichtet. Gegen das Protokoll wurden keine Einwände 
erhoben. Somit gilt dieses als genehmigt. 
 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  3. EDV Vertragsverwaltungsprogramm - Upgrade 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 

Sachverhalt: 
 
Die EDV Serveranlage im Rathaus der Stadtgemeinde Neulengbach ist 2019 auf eine neue Serverge-
neration getauscht worden. Das seit vielen Jahren im erfolgreichen Einsatz befindliche Software Pro-
dukt OS|Contract (Programm für die Vertragsverwaltung) von der Firma Optimal Systems, kann aus 
EDV technischen Gründen auf den neuen Server nicht migriert werden. 
 
Für die Migration von OS|Contract auf den neuen Server ist es lt. Hersteller Optimal Systems erforder-
lich, das Programm auf eine neuere Version anzupassen. Das bestehende Programm enthält eine 
benutzerdefinierte Programmierung, mit der bei den verwalteten Verträgen die Wertsicherung berech-
net werden kann. Diese Funktionalität stellt eine wesentliche Anforderung dar, die weiterhin Verwen-
dung finden soll. 
 
Die Firma Optimal Systems hat vorab in Abstimmung mit der Fa. Ebcont die technischen Anforderun-
gen abgeklärt und ein Angebot für die Programmierarbeiten sowie Lizenzkosten unterbreitet. 
 
Die Kosten für das Upgrade der Software belaufen sich auf € 12.800,- zzgl. Ust. 
 
In einer Nachverhandlung des Angebotes mit der Fa. Optimal Systems konnte keine Preisminderung 
erzielt werden, da die Aufwendungen für Softwareanpassungen, Installation, Einrichtung der Schnitt-
stellen sowie Testphase entsprechend hoch sind. 
 
Die jahrelangen Erfahrungen mit diesem Softwareprodukt im Einsatz bei der Stadtgemeinde Neuleng-
bach sind sehr positiv, das Programm wird von mehreren Mitarbeitern im Haus verwendet und bietet 
praktische Abfragemöglichkeiten für die Verrechnungsgrundlagen. 
 
Vorberatung: 
Dieser Gegenstand wird von der Verwaltung eingebracht. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 der NÖ GO ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im Budget 2020 vorzusehen. 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Annahme des Angebotes der Optimal Systems Vertriebsgesellschaft mbH 
Österreich, Perfektastraße 55, 1230 Wien für die erforderlichen Programmierarbeiten und Lizenzkos-
ten für die Anpassung des Softwareproduktes OS|Contract (Vertragsverwaltungsprogramm) und die 
Installation auf dem neuen Server der Stadtgemeinde Neulengbach zum Preis von € 12.800,- zzgl. 
Ust beschließen. 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4. Energieliefervereinbarung Strom 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 

Sachverhalt: 
Die Stadtgemeinde Neulengbach hat derzeit 163 Anlagen für den Strombezug in Betrieb, die Energie 
im Ausmaß von jährlich ca. 1,503.542 kWh benötigen. 
 
Die bisherige Energieliefervereinbarung Strom mit der EVN ist 2018 ausgelaufen. 
 
Die EVN Energievertrieb GmbH hat ein Angebot für eine neue Energieliefervereinbarung Strom vorge-
legt. 
 

Variante 1 - Variable 
Tarife 

Basis Verbrauchs-
preis   # Anlagen 

Giga Float Natur 4,7 Cent/kWh  2 

Universal Float Natur 4,6 Cent/kWh  161 

    

Variante 2 - Fixpreistarife 
Basis Verbrauchs-
preis   # Anlagen 

    

Giga Garant L Natur     49 

 5,69 Cent/kWh 01.04.-30.09.  

 5,69 Cent/kWh 01.10.-31.03.  

    

Mega Garant L Natur     113 

 5,83 Cent/kWh 01.04.-30.09.  

 5,83 Cent/kWh 01.10.-31.03.  

    

Mega Eco Garant L Natur     1 

 6,50 Cent/kWh 
06:00-22:00 
Uhr  

 4,49 Cent/kWh 
22:00 - 06:00 
Uhr  

 
Die angebotenen Produkte sind ein Produktmix aus 100 % erneuerbaren Energieträgern. 
 
Ein Referenzangebot der Verbund AG für den Strombezug der gegenständlichen Anlagen zeigt einen 
variablen, tagesaktuellen Arbeitspreis von 5,298 Cent/kWh (vgl. EVN 4,6 Cent/kWh). 
 
 
Die E-Control bietet einen Energiepreis-Check an, der eine statistische Applikation darstellt, bei dem 
ein Preisvergleich innerhalb der Verbrauchergruppen (Branchen) erfolgt.  
 
Ergebnis Preisvergleich: EVN Universal Float Natur 4,6 Cent/KWh 
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Die Preise für Strom sind seit 2018 stark im Steigen, wodurch der Anbieter EVN Energievertrieb 
GmbH empfiehlt, bei der neuen Energieliefervereinbarung Strom die Fixpreistarife zu wählen, da da-
mit zu rechnen sei, dass die Preise weiterhin steigen werden. 
 
Eine zusätzliche Steigerung des variablen Basisverbrauchspreises von nur 1 Cent/kWh würde auf 
Basis des aktuellen Energiebedarfes eine jährliche Kostensteigerung von rund € 15.000,- bewirken. 

 
 
Vertragsdauer EVN: 01.07.2019 – 30.06.2022 
 
Rabatt: Für den Zeitraum vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2022 gilf für die Verbrauchs-, Grund- und 
Leistungspreise ein Rabatt auf den Energieanteil von 5% als vereinbart. 
 
Vorberatung: 
Der Gegenstand wird von der Verwaltung eingebracht 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 der NÖ GO ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Berücksichtigung in den jeweiligen Voranschlägen. 
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Anlagen: 

 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 10 von 62 
 

 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 11 von 62 
 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 12 von 62 
 

 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 13 von 62 
 

 
 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 14 von 62 
 

 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Energieliefervereinbarung – Strom Nr.: SEL-NL-18-GEMEINDE-0008/2 mit 
der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, Postfach 100, 2344 Maria Enzersdorf für den Zeitraum vom 
01.07.2019 bis 30.06.2022 beschließen. 
 
Die vorliegende Vereinbarung bildet einen integrierenden Bestandteil des Beschlussantrages. 
 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  6. Änderung Teilbebauungsplan "Akademie II" 

Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 

 

Sachverhalt: 
 

Für den Bereich der Grundstücke Nr. 53/1, Nr. 53/2 und Nr. 53/3 in der KG Großweinberg 
wurde der Teilbebauungsplan „Akademie II“ im Jahre 2004 verordnet (Rechtskraft 
17.08.2004). Von den Grundeigentümern der Grundstücke Nr. 53/2 und Nr. 53/3 wurde auf-
grund des nunmehrigen Erfordernisses einer inhaltlichen Anpassung der Festlegungen des 
Bebauungsplanes an veränderte Nutzungs- und Grundbesitzverhältnisse die Erhöhung der 
Bebauungsdichte von derzeit 20 % beantragt. 

 
Für die raumplanerische Ingenieurleistung zur Änderung des Teilbebauungsplanes „Akade-
mie II“ liegt das Anbot von DI Josef Hameter, 2540 Bad Vöslau, Morenogasse 6/2,  
 vom 02.08.2019 in Höhe von EUR 1.830,00 inkl. USt vor. 
 
Der Gemeinderat hat daher nunmehr grundsätzlich darüber zu befinden, das entsprechende 
Änderungsverfahren einzuleiten. Die Änderung des Teilbebauungsplanes selbst erfolgt in 
Form einer Verordnung nach Auflage des Änderungsentwurfes durch einen neuerlichen Be-
schluss des Gemeinderates. 
 
Vorberatung:  
Diese Angelegenheit wurde im Ausschuss für „Raumordnung und Gemeindeentwicklung“ am 
06.08.2019 behandelt und die Empfehlung zur Fassung eines Grundsatzbeschlusses zur 
Änderung des Teilbebauungsplanes „Akademie II“ hinsichtlich der Bebauungsdichte abge-
geben. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß den Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes und der NÖ Gemeindeordnung 
ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2019 unter dem VH 16 HH-Stelle 5/0310000-728000 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach möge den Grundsatzbeschluss zur 
Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Teilbebauungsplanes „Akademie II“ hin-
sichtlich der Bebauungsdichte fassen. 

 
2. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach möge die Beauftragung des DI Josef 

Hameter mit den dafür erforderlichen raumplanerischen Ingenieurleistungen laut Anbot 
vom 02.08.2019 mit EUR 1.830,00 inkl. USt beschließen. 

 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  7. Verordnung über die Festlegung der Mindestanzahl von PKW-
Stellplätzen 

Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 

 

Sachverhalt: 
 

Aufgrund von Erfahrungswerten jüngst abgewickelter Baubewilligungsverfahren ergibt sich 
die Tatsache, dass mit dem vom Gesetz her geforderten einzelnen PKW-Stellplatz pro 
Wohneinheit nicht das Auslangen gefunden werden kann. So kommt es immer wieder zu 
Problemen mit parkenden Autos in Wohnsiedlungsstraßen.  
 
Gemäß § 63 Abs. 2 der NÖ Bauordnung idgF darf der Gemeinderat eine von Abs. 1 abwei-
chende Anzahl von Stellplätzen auch außerhalb eines Bebauungsplanes in einer eigenen 
Verordnung festlegen. Die Gemeinden Asperhofen und Altlengbach haben daher bereits 
eine derartige Verordnung erlassen. 
 
Gemäß § 11 der NÖ Bautechnikverordnung 2014 idgF beträgt die Mindestanzahl von Abstel-
lanlagen für Kraftfahrzeuge bei Wohngebäuden ein Stellplatz für je 1 Wohnung. 
 
Die Stadtgemeinde Neulengbach beabsichtigt gemäß § 63 Abs. 2 der NÖ Bauordnung  
eine Verordnung AZ 2952/2019 zur Festlegung der Mindestanzahl von Abstellanlagen für 
Kraftfahrzeuge bei Wohngebäuden für das gesamte Gemeindegebiet von zwei Stellplätzen 
pro Wohnung zu erlassen. Es wäre daher beiliegende Verordnung AZ 2952/2019 zu be-
schließen. 
 
Vorberatung:  
Diese Angelegenheit wurde im Ausschuss für „Raumordnung und Gemeindeentwicklung“ am 
06.08.2019 behandelt und die Empfehlung zur Festlegung der Mindestanzahl von Abstellan-
lagen für Kraftfahrzeuge bei Wohngebäuden (zwei Stellplätze pro Wohnung) abgegeben. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 63 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014 hat eine Änderung der Festlegung der gesetzli-
chen Mindestanzahl von Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge mit Verordnung des Gemeindera-
tes zu erfolgen.  
 
 

Finanzierung: 
Keine unmittelbare finanzielle Auswirkung 
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Anlagen: 
 

AZ 2952/2019 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 10.09.2019 un-
ter TOP    nachstehende 
 

VERORDNUNG 
beschlossen: 
 
Unter Hinweis auf § 63 Abs. 2 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 in der derzeit gelten-
den Fassung, wird die Mindestanzahl von Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge (Stellplätze) wie 
folgt festgelegt: 
 

§ 1 
 
Für das gesamte Gemeindegebiet wird die Anzahl der Stellplätze bei Wohngebäuden pro 
Wohnung mit 2 Stellplätzen festgelegt. 
 

§ 2 
 
Für alle anderen Gebäude bzw. Gebäudenutzungen gilt die Mindestanzahl der Stellplätze 
analog zu der jeweils gültigen Verordnung der NÖ Landesregierung. 
 

§ 3 
 
Bauverfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der Verordnung anhängig waren, werden 
von der Änderung nicht berührt.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung, LGBl. 1000 in der der-
zeit geltenden Fassung, mit dem ersten Tag der Kundmachung, das ist der 11.09.2019 in 
Kraft. 
 
Neulengbach, am 10.09.2019 

Für den Gemeinderat: 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
Franz Wohlmuth 

Angeschlagen am:  11.09.2019 
Abzunehmen am: 26.09.2019 
Abgenommen am:  
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1. Beschlussantrag: 

 
Der Gemeinderat wolle die Verordnung AZ 2952/2019 über die Festlegung der Mindestan-
zahl von Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge bei Wohngebäuden (zwei Stellplätze pro Woh-
nung) beschließen. 
 

2. Beschlussantrag (GR Koschina): 
 
Der Gemeinderat wolle die Beratung über alternative Verkehrsmöglichkeiten (Verkehrskon-
zept) dem zuständigen Ausschuss zuweisen. 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. 14 Ja (ÖVP, F, Neos), 10 Gegenstimmen (SPÖ, Grüne), 1 Enthaltung (Rauschka) 
2. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  8. Förderung NÖ Wasserwirtschaftsfonds - ABA Neulengbach BA 17 
Inprugg und Almersberg 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 

Sachverhalt: 

 

Mit  Schreiben vom 12. Juni 2019 werden der Stadtgemeinde Neulengbach für das gegen-
ständliche Vorhaben „ABA Neulengbach BA 17 Inprugg und Almersberg“ Fördermittel aus 
dem NÖ Wasserwirtschaftsfonds zugesichert. 

 

Die Zusicherung hat folgende wesentliche Inhalte: 

Bezeichnung:  WA4-WWF-10207017/2 

vorläufige förderbare Kosten zum 

Leitungsinformationssystem:  € 35.000,00 

vorläufige Pauschalförderung:  €   3.282,00 

 

Die vorläufig förderbaren Kosten zum Vorhaben „ABA Neulengbach BA 17 Inprugg und Al-
mersberg“ des NÖ Wasserwirtschaftsfonds über € 3.282,00 werden nach Funktionsfähigkeit 
in folgender Jahresquote fällig: 

 

Jahr 2019  €  3.282,00 

 

Die Förderung erfolgt zur Gänze in Form eines nicht rückzahlbaren Beitrages auf Grundlage 
der tatsächlichen Leitungslängen nach Funktionsfähigkeit. 

 

Die Förderungszusage und die entsprechenden Beilagen (Vertragsbedingungen, Rech-
nungsnachweis) liegen vor und bilden einen entsprechenden Bestandteil des Antrages. 
 

Vorberatung: 
Die Angelegenheit wird auf Grund der Klarheit direkt eingebracht. 
 
Zuständigkeit: 
Die Beschlussfassung ist gemäß § 35 NÖ GO dem Gemeinderat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 

Berücksichtigung der Förderung als überplanmäßige Einnahme im HH-Jahr 2019. 
 
 

Beschlussantrag: 

 

Der Gemeinderat wolle die Annahmeerklärung vom 23. Mai 2019, WWF-10207017/2 für 
„ABA Neulengbach BA 17 Inprugg und Almersberg“ in der vorliegenden Form beschließen: 

Bezeichnung: WA4-WWF-10207017/2 

vorläufige förderbaren Kosten: € 35.000,00 

vorläufige Pauschalförderung: €   3.282,00 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9. Auftragsvergaben für Veranstaltungsreigen "Gemeinsam STADT 
geworden" 

Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 

 

Sachverhalt: 

In der Gemeinderatsitzung vom 14.5.2019 wurde der Grundsatzbeschluss zur Durchführung 
des Veranstaltungsreigens anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Gemeindezusammen-
legungen und des 20-jährigen Bestehens der Stadtgemeinde beschlossen. 

 

Dieser Veranstaltungsreigen beginnt am 18. Oktober 2019 mit einem Festakt im Lengenba-
cher Saal und der Eröffnung der Ausstellung. Anschließend wird an jedem Tag in einer ande-
ren ehemaligen Gemeinde eine Veranstaltung durchgeführt. Als Abschluss ist ein Jubilä-
umsball im Lengenbacher Saal, Gerichtskeller und im Gerichtsinnenhof geplant. 
 

Drucksorten Werbematerial: 
 

Sämtliche Aktivitäten der Jubiläumsfeierlichkeiten werden in einheitlichem Design 
beworben, dafür sind diverse Drucksorten, Transparente, Fahnen nötig. Die grafische 
Aufbereitung wurde bereits in der Sitzung vom 25.6.2019 beschlossen. Die Herstel-
lung der Werbemittel wurde von Druckerei Eigner, Neulengbach angeboten: 
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Werbemittel "Gemeinsam STADT geworden" 
 
Plakate 
 
30 Stk. A1, 4c                    120,- 
20 Stk. A1, 4c                    100,- 
10 Stk. A1, 4c                    65,- 
 
20 Stk. A2, 4c                    65,- 
10 Stk. A2, 4c                    40,- 
3 Stk. A2, 4c                       12,- 
 
100 Stk. A3, 4c                  42,- 
10 Stk. A3, 4c                    6,- 
 
300 Stk. A5, 4c                  24,- 
100 Stk. A5, 4c                  10,- 
 
Programm 
 
1000 Stk. Programmkarte A5, 4-stg, KD 250g matt, 1x rillen falzen                           110,- 
 
4000 Stk. Programmfolder(Blickpunkt) A4, 4-stg, KD 115g matt, 1xfalzen              350,- 
 
Transparente 
 
Brutschy - 4x1m, 4c  geöst                                         60,- 
P+R - 10x6,4m, 4c   geöst                                            840,- 
Bahn – 1,8x1m                                                                32,- 
Apotheke 1,5x2,63m, 4c/4c, Blockout, geöst      120,- 
 
Fahnen 
 
9 Stk. Auslegefahnen 4x1m, 4c hoch + Konfektionierung               450,- 
 
Einladung 
 
400 Stk. A5, 4c/4c, 4-stg.. KD 300g matt + aussen cello                  116,- 
 
 
excl. Mwst. 
  

Gesamtsumme: € 2562,- netto exkl. MwSt.  
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Eröffnungsfest 18.10.2019 
 

Am Freitag, 18. Oktober 2019 findet im Lengenbacher Saal die Auftrakveranstaltung 
zum Veranstaltungsreigen statt. Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat ihr 
Kommen bereits zugesagt. 
 
Moderation  
 

 



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 25 von 62 
 

Catering Rotes Kreuz 

 
 

 
Den Getränkeverbrauch rechnen wir nach tatsächlich verbrauchten Men-
gen ab. 
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Wir haben ganz grob geschätzt, was verbraucht werden könnte: 

 

 
 

Tag des Fußballs 20.10.2019: 
Im Veranstaltungsreigen soll auch das Thema Sport in Neulengbach angesprochen 
werden. In der Festwoche findet am Sonntag, 20. Oktober 2019 im Wienerwaldstadi-
on das Match SV Neulengbach – spusu SKN St. Pölten Frauen statt. Als Rahmen-
programm zu diesem Match werden am Vormittag verschiedene Aktivitäten für Kinder 
stattfinden. 
 
Spielpatronanz und Ballspende    EUR 500,- 

 
 

Jubiläumsball 25.10.2019: 
Der Jubiläumsball findet im Lengenbacher Saal, im Gerichtskeller und im Innenhof 
des Gerichts statt.  
 
Der Lengenbacher Saal wir als klassischer Ballsaal mit stimmungsvollem Ambiente 
fungieren - mit Live-Musik, gedeckten Tischen, Tanzbereich, Weinbar und Getränke-
bar. Im Gerichtskeller werden bei gedämpfter Lounge-Musik ebenfalls gedeckte Ti-
sche angeboten, ein Loungebereich, Stehtische, Cocktailbar laden zum Verweilen 
ein. Im Zelt im Innenhof des Gerichts wird die Gastronomie Neulengbach Speisen 
anbieten, eine Kaffeebar wird eingerichtet, auch dort wird es Möglichkeiten zu sitzen 
geben.  
 
Als besonderes Highlight ist ein Roulettetisch von Casino Austria geplant. 
 
a) Zelt für Innenhof des Gerichts – Angebot von  

Fa. Eduard und Gabriele Winkler, Oberparschenbrunn 6, 2013 Göllersdorf NÖ: 
 

Zelt 15 m x 15 m 
Boden zum Selbstverlegen 
1 Heizungskanone 
3 Luster 
 
Gesamtauftragswert ohne USt. € 4.290,00 
 
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise. 
 
Über eine Zusammenarbeit würden wir uns freuen und verbleiben in 
Erwartung Ihrer geschätzten Nachricht 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Winkler Gabriele 
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b) Koordination Gastronomie, Carina Prassl 
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c)  Equipment, Carina Prassl 

   
Das endgültige Angebot liegt noch nicht vor. Die Gesamtkosten werden bei € 
15.000,- liegen. Dieses Angebot wird die Anmietung von Tischen, Stühlen, 
Tischwäsche, Geschirr, Gläser etc. umfassen, inkl. Transport. 

 
 
 
 

d) Casino on Tour – das vollständige Angebot liegt als Anlage anbei 
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e) Karl Hintermeier, Fa. message  
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f) Mitternachtseinlage – Cheerleader Neulengbach 

Die Cheerleader aus Neulengbach werden ihre eindrucksvollen Figuren und Cho-
reographien als Mitternachtseinlage präsentieren. Für die Darbietung wurden 
EUR 350,-- vereinbart. 
 

 
g) Cocktailbar – Barteam Zeller, Schützwiesengasse 93, 3033 Altlengbach 

 
Im Gerichtskeller wird eine Cocktailbar eingerichtet. Das Barteam Zeller ist seit 
vielen Jahren als erfolgreiches Cocktail-Barkeeper-Team unterwegs. Aufgrund ih-
rer hohen Professionaliät und einer gleichbleibenden sehr guten Qualität genie-
ßen sie einen sehr guten Ruf. 
 
Das Barteam Zeller wird auch für die Musik im Gerichtskeller sorgen. Bis Mitter-
nacht soll die Musik eine angenehme Lounge-Atmosphäre vermitteln, ab etwa 1 
Uhr wird es ein wenig lauter werden. 
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h) Übertragung Eröffnung und Mitternachtseinlage in den Stadtkeller – 2 An-

gebote 
 

Da auch im Stadtkeller und im Zelt Sitzplätze angeboten werden, wird eine Übertra-
gung der Eröffnung und der Mitternachtseinlage in Bild und Ton vom Lengenbacher 
Saal in den Keller und ins Zelt geplant. Dazwischen soll eine reine Bildübertragung 
für festliche Stimmung in allen Bereichen sorgen.  
 
 
Fa. Lightnoise e.U., Fabian Aschenbrenner 
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Angebot von Fa. KLEEM, Romana Spitzbart-Kleewein 
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i) Budgetreserve  

 
Für Ausgaben, die derzeit weder der Höhe noch dem Grunde nach bekannt sind, wäre eine 
Budgetreserve von € 2.500,00 zur Verfügung zu stellen. 
 
 

j) Eintrittspreise für Jubiläumsball 25.10.2019 
 

Um einen Teil der Kosten für den Jubiläumsball abzudecken, werden folgende 
Eintrittspreise kalkuliert: 
 
Tischkarten Kategorie 1 (gedeckte Tische im Lengenbacher Saal) € 30,- pro 
Person 
Tischkarten Kategorie 2 (gedeckte Tische im Gerichtskeller/Zelt)  € 20,- pro 
Person 
Flanierkarten Kategorie 3 (kein fixer Sitzplatz)    € 10,- pro 
Person 

 
 
Eine Gesamtübersicht aller Kosten und der geplanten Einnahmen durch Eintrittskarten: 
 

Bereits beauftragte Angebote 11.106,00€  

Werbemittel 2.562,00€    

Festakt

Moderation 1.200,00€    

Catering 1.410,00€    

Getränke 1.140,00€    

Tag des Fußballs 500,00€        

Jubiläumsball

Zelt 4.290,00€    

Koordination 1.500,00€    

Equipment 12.620,00€  

Casino 1.102,64€    

Beratung 900,00€        

Mitternachtseinlage 350,00€        

Cocktailbar+Musik 1.500,00€    

Übertragung 4.305,50€    

Budgetreserve

3.000,00€    

Summe, zu beauftragen 36.380,14€  

(alle Werte netto, excl. Ust.)

Gesamtkosten 47.486,14€  

Erwartete Einnahmen aus Kartenverkauf:

Kat.1 á 30 € 172 Sitzplätze 4.300,00€    

Kat. 2 á 20 € 176 Sitzplätze 2.933,33€    

Kat. 3 á 10 € 152 Flanierkarten 1.266,67€    

500 Gäste 8.500,00€     
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Vorberatungen 
Die Angelegenheit wurde im zuständigen Ausschuss am 26.8.2019 dem Grunde nach 
behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß §35 Zif. 20 der NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat 
vorbehalten. 
 

Finanzierung: 
Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 
Budgetfreigabe GRB 25.6. € 20.000,00 
Landesförderung € 5.000,00 
Balleintritt und Tombola € 9.500,00 
Sponsoreinnahmen € 16.550,00 
SUMME € 51.050,00 
 
Bisher beauftragt € 11.106,00 
Auftragssumme aktuell € 36.380,14 
Auftragssumme gesamt € 47.486,14 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat wolle die Beauftragung für  

❖ Werbemittel „Gemeinsam Stadt geworden“, Firma Druckerei Eigner, € 2.562 netto 

❖ Eröffnungsfest 

➢ Moderation, Cornelia Ertl, € 1.200,-- netto 

➢ Catering, Rotes Kreuz, € 1.310,- netto 

➢ Catering Getränke, Rotes Kreuz, € 1.140,- netto 

❖ Tag des Fußballs, Spielpatronanz, SV Neulengbach, € 500,- netto 

❖ Jubiläumsball 25.10.2019 

➢ Zelt für Innenhof, Fa. Winkler, € 4.290,- netto 

➢ Koordination Gastronomie, Carina Prassl, € 1.500,- netto 

➢ Equipment, Carina Prassl, € 12.620,00 netto 

➢ Casino on Tour, Casino Austria, € 1.102,64 netto 

➢ Beratungsleistung, Karl Hintermeier, Fa. message, € 900,- netto 

➢ Mitternachtseinlage, Cheerleader Neulengbach, € 350,- netto 

➢ Cocktailbar, Barteam Zeller, € 1.500,- netto 

➢ Übertragung des Ballgeschehens aus dem Lengenbacher Saal in den Stadtkeller und das 
Festzelt, Fa. KleeM, € 4.305,50 netto 

➢ Budgetreserve in der Höhe von insgesamt € 3.000,00 

➢ Eintrittspreise: Kategorie 1 € 30,-, Kategorie 2 € 20,-, Flanierkarte € 10,- 

beschließen. 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  10. Auszeichnung als "Natur im Garten" Gemeinde 

Berichterstatterin: STRin Maga Barbara Löffler 
 

Sachverhalt: 

 
Um als „Natur im Garten – Gemeinde“ ausgezeichnet zu werden, müssen bei der Pflege und Gestal-
tung der öffentlichen Grünräume jedenfalls folgende 3 Kriterien erfüllt sein: 
 

• Verzicht auf Pestizide 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel 

• Verzicht auf Torf 
 

Seit 2 Jahren kann sich Neulengbach als pestizidfreie Gemeinde bezeichnen, jetzt ist es soweit, dass 
Dank der Bemühungen und Abstimmung mit der für den Blumenschmuck zuständigen Stadträtin Rig-
ler und der Gärtnerei Kraic auch auf Torf verzichtet wird. 
 
Weitere Kriterien, die zu berücksichtigen sind: 
 

• Schutz von ökologisch wertvollen Grünraumelementen 

• Bei neu zu schaffenden Grünraum oder Umgestaltung werden vorwiegend standortgerechte, 
regionaltypische und ökologisch wertvolle Pflanzen verwendet. 

• Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der ökologischen Pflege und Neu- 
bzw. Umgestaltung soll verstärkt werden. 

 
 
Bei der Umsetzung der oben angeführten Maßnahmen erzielt die Gemeinde einen Gewinn durch eine 
höhere Lebensqualität für alle. Sie zeichnet sich dadurch als nachhaltig agierende Gemeinde aus, mit 
Vorbildwirkung für Ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Bei der Umsetzung einer ökologischen Grünraumbewirtschaftung wird die Stadtgemeinde Neuleng-
bach durch ein Bildungsprogramm für die im Grünraum zuständigen MitarbeiterInnen unterstützt so-
wie von „Natur im Garten“ BeraterInnen begleitet. 
 
Nach einem positiven Gemeinderatsbeschluss wird der Stadtgemeinde NEULENGBACH die Aus-
zeichnung „Natur im Garten“ Gemeinde als Tafel verliehen. 
 
Vorberatungen:  
Der Sachverhalt wurde in der Ausschusssitzung am 8.8.2019 beraten und der Gemeinderatsbe-
schluss zur „Natur im Garten“ Gemeinde empfohlen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 
Keine unmittelbare finanzielle Auswirkung. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die nachfolgende Erklärung beschließen: 
 

Die Stadtgemeinde Neulengbach strebt die Auszeichnung als „Natur im Garten“ Gemeinde 

an und verpflichtet sich in Zukunft, folgende Kriterien bei der Pflege und Gestaltung ihrer 

Grünräume zu berücksichtigen: 

 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, statt dessen wird nach biologi-

schen Prinzipien gestaltet und gepflegt: standortgerechte Pflanzenwahl, För-



Gemeinderat 10.09.2019 öffentlich Seite 41 von 62 
 

derung natürlicher Gegenspieler und Einsatz biologischer Stärkungs- und 

Pflanzenschutzmittel 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel, statt dessen wird organisch 

gedüngt, um ein gesundes Bodenleben zu fördern, eine gleichmäßige Nähr-

stoffzufuhr zu sichern und widerstandsfähige Pflanzen zu erhalten 

• Verzicht auf Torf und torfhaltige Produkte, weil Torf aus Mooren gewonnen 

wird. Moore sind seltene Biotope, sie zählen zu den wichtigsten CO2-

Speichern der Erde und werden durch den Torfabbau unwiederbringlich zer-

stört. 

• Schutz von ökologisch wertvollen Grünraumelementen (Bäumen, Alleen, 

Hecken, naturnahe Wiesen, Feucht- und Trockenbiotope, etc.). 

• Umstellung der Grünraumpflege auf ökologische Wirt-

schaftsweisen, wie z.B. Verwendung von Pflanzenstär-

kungsmittel, biologische Pflanzenschutzmittel oder nicht-

chemische Beikrautbekämpfung. 

• Bei neu zu schaffendem Grünraum oder Umgestaltung bestehenden öffentli-

chen Grüns werden vorwiegend standortgerechte, regionaltypische und öko-

logisch wertvolle Pflanzen verwendet. 

• Die Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

bei der ökologischen Pflege des Grünraums sowie bei Neu- 

und Umgestaltungen soll verstärkt werden. 

 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  11. Klima- und Umweltschutzmanifest Neulengbach 2019 

Berichterstatterin: STRin Maga Barbara Löffler 

 

Sachverhalt: 
 
Der Klimawandel ist eine sich schnell entwickelnde Herausforderung, die die globale Stabilität und die 

menschliche Existenz ernsthaft gefährdet. Es muss alles getan werden, um die weltweiten Treibhau-

semmissionen so weit zu reduzieren, dass die Erwärmung 1,5 °C nicht übersteigt (Pariser Klimaziel). 

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der weltweite CO2 Ausstoß bis 2030 halbiert wird und ab 

2050 die CO2 Bilanz ausgeglichen, das bedeutet netto Null, ist. 

Die Folgen des Klimawandels können bereits weltweit beobachtet werden und auch in Neulengbach 

bekommen wir sie schon in Form von langen Trockenperioden und heftigen Unwettern zu spüren. Wir 

dürfen nicht zulassen, dass durch den weiteren Anstieg der CO2-Emissionen der Klimawandel in eine 

Klimaproblematik mündet. 

Weitere Probleme bereiten die zunehmende Umweltverschmutzung insbesondere durch Plastikmüll 

und das immer noch zunehmende Artensterben. 

Neulengbach hat in den letzten Jahren schon einiges getan, um seinen Energieverbrauch zu senken 

und die benötigte Energie klimaneutral zu erzeugen. Als Beispiele seien angeführt: Umstieg auf LED 

Lampen, E-Fahrzeuge und Akkuwerkzeuge am Bauhof, Wärmeversorgung aus nachwachsenden 

Rohstoffen, Photovoltaikanlagen im Schwimmbad, E-Car Sharing. 

Um den Plastikmüll zu reduzieren, setzt Neulengbach im eigenen Bereich und bei Veranstaltungen 

auf Mehrweggeschirr und –besteck. 

Seit 2 Jahren werden die öffentlichen Bereiche in Neulengbach pestizidfrei und ohne synthetischen 

Dünger gepflegt, und es wird darauf geachtet, standortgerechte und ökologisch wertvolle Pflanzen zu 

setzen.  

Um als Stadtgemeinde Neulengbach weitere Beiträge zum Klimaschutz und weitere Anstrengungen 

zum Umweltschutz zu leisten, wolle der Gemeinderat das folgende Klima- und Umweltschutzmanifest 

2019 beschließen, das bei Bedarf an neue Erkenntnisse in der Klimaforschung angepasst werden soll: 

1. Neulengbach bekennt sich zur Verantwortung, Maßnahmen für Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung umzusetzen und achtet im eigenen Wirkungsbereich darauf, den CO2 Ausstoß 
weiter zu senken, um bestmöglich dazu beizutragen, das Pariser Klimaziel zu erreichen. 

2. Es werden Maßnahmen und Aktionen bevorzugt, die bestmögliche Auswirkungen auf Klima, 

Umwelt und biologische Vielfalt haben. 

3. Bei gemeindeeigenen Bauvorhaben und Flächenwidmungen finden die klimarelevanten As-

pekte besondere Berücksichtigung. Dazu gehören Energiehaushalt, Bodenversiegelung, Fas-

saden- und Dachflächengestaltung, Anbindung an den Öffentlichen Verkehr etc. Es wird wei-

terhin an der Prämisse festgehalten, dass großvolumiger Wohnbau nur in Zentrumsnähe statt-

findet. Bei Flächenwidmungen muss der Ressourcenverbrauch (Straßen-, Kanalnetz u.ä.) des 

Projekts miteinbezogen werden. 

4. Bei der Ausarbeitung von Verkehrskonzepten wird eine Optimierung hinsichtlich der Klimaver-

träglichkeit angestrebt. 

5. Zur weiteren Reduzierung von Plastikmüll werden bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum 

die Veranstalter angehalten und in Form von Weitergabe von Informationsmaterial (z.B. sau-

bere Feste) dabei unterstützt, Mehrweggeschirr zu verwenden bzw. anfallenden Müll zu tren-

nen. 

6. Im öffentlichen Raum werden Baumfällungen weiterhin nur in begründeten (Schadens)-Fällen 

durchgeführt.  
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7. Um die Biodiversität zu fördern, wird bei Neupflanzungen und (Neu)gestaltung von Grünflä-

chen durchgehend auf standortgerechte und ökologische Bepflanzung geachtet. 

8. Sensibilisierung der Bürger und Bürgerinnen Neulengbachs in Bezug auf den drohenden Kli-

manotstand durch regelmäßige Beiträge in der Gemeindezeitung, Vorträge usw. Das gilt auch 

für aufklärende Informationen schon im Kindergarten- und Schulalter. 

9. Die Zusammenarbeit der Gemeinde in klimarelevanten Fragen mit Neulengbacher Betrieben 

und Institutionen sowie anderen Gemeinden, dem Gemeindebund und dem Land Niederöster-

reich wird verstärkt. 

Vorberatungen: 

Der Sachverhalt wurde in der Ausschusssitzung am 8.8.2019 beraten und der Beschluss des Klima- 

und Umweltschutzmanifestes im Gemeinderat empfohlen. 

 

Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 
 

 

Finanzierung: 
Keine unmittelbare finanzielle Auswirkung. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle das im Sachverhalt angeführte Klima- und Umweltschutzmanifest 2019 (Punkt 
1. bis 9.) beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  12. Arbeitsmedizinische uns sicherheitstechnische Betreuung 

Berichterstatterin: STRin Beate Raabe-Schasching MA 

 

Sachverhalt: 
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 
Für die gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der 
Stadtgemeinde Neulengbach in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Kindergärten und Musikschule 
wurde bis dato von Herrn Dr. Rieger Ferdinand („Riegermed“), in Zusammenarbeit mit Herrn Markus 
Högl (simply sicher, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) durchgeführt und wurde dafür ein ent-
sprechender Werkvertrag abgeschlossen. Die erbrachten Leistungen wurden nach Einsatzstunden 
abgerechnet. Da Herr Dr. Rieger mit Ende Juni d.J. in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist, hat 
Herr Markus Högl einen neuen Werkvertrag ausgearbeitet, der die arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Betreuung der Stadtgemeinde Neulengbach ab 01.07.2019 weiterhin gewährleisten 
soll. Die arbeitsmedizinische Betreuung wird dabei von Herrn Dr. Helm Josef, Steinriedlgasse 275, 
3040 Neulengbach, durchgeführt werden. 
 
Die Mindesteinsatzzeiten, die auf Basis des Personalstandes Juni 2019 ausgearbeitet wurden, wer-
den für den arbeitsmedizinischen Einsatz mit 34 Stunden pro Jahr und für die sicherheitstechnische 
Betreuung mit 62 Stunden pro Jahr beziffert. Die dafür vorgesehenen Honorare im Jahr 2019 betra-
gen: 
ArbeitsmedizinerIn € 123,00 pro Stunde, exkl. USt 
Arbeitsmed.Assistenzpersonal € 82,00 pro Stunde, exkl.USt 
Sicherheitsfachkraft € 82,00 pro Stunde, exkl. USt 
 
Hinweis: 
Die Angelegenheit wird von den MitarbeiterInnen ohne Vorberatung in einem Ausschuss zur Ent-
scheidung vorgelegt. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 38 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2019 unter der HH-Stelle 1/094000-728018 Arbeitsmedi-
zin/Arbeitssicherheit bis zu einer Höhe von EUR 5.100,-- gegeben. 
 

Anlagen: 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge beiliegenden und einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlussantrages 
bildenden, Werkvertrag betreffend die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung mit 
„simply sicher“ genehmigen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  13. Elternverein VS Neulengbach - Ansuchen um finanzielle Unter-
stützung 

Berichterstatterin: STRin Beate Raabe-Schasching MA 

 

Sachverhalt: 

 

Erstmalig wurde vom Elternverein im Herbst des Schuljahres 2018/19 ein Forschertag für die 
2. Volksschulklassen im Biosphärenpark Wienerwald organisiert. Die Aktion wurde von den 
Schülern und Lehrerinnen begeistert angenommen, daher wurde der Beschluss gefasst, 
diesen Forschertag jedes Jahr für die 2. Volksschulklassen zu organisieren. 

 

Zum Thema „Herbst im Wald“ besuchten die Kinder im Biosphärenpark einen Stationenbe-
trieb. Da die Anreise mit dem Zug möglich ist, wird gleichzeitig auch das Umweltbewusstsein 
der Kinder gestärkt. Die anfallenden Kosten für 80 – 90 Kinder belaufen sich pro Kind und 
Tag auf EUR 4,50 (d.s. ca. EUR 400,00). Die Zugfahrt wird von den Eltern übernommen. 

 

Der Elternverein ersucht nun die Stadtgemeinde Neulengbach um einen Zuschuss von EUR 
200,00 pro Jahr, damit dieses interessante Angebot ein fixer Bestandteil im Schulunterricht 
werden kann. 

 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde im Ausschuss Bildung und Gesundheit am 30.8.2019 behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbe-
halten. 
 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2019 im Rahmen des ordentlichen Haushalts gegeben und in den 
Folgejahren in den jeweiligen Voranschlägen zu berücksichtigen. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die Gewährung der finanziellen Unterstützung an die Volksschule 
Neulengbach in Höhe für EUR 200,00 für das Jahr 2019 beschließen. 
 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  14. Trafostation Kleebühelweg - Dienstbarkeitsvertrag 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 

 

Sachverhalt: 
 
Seitens der Netz Niederösterreich GmbH wird das elektrische Versorgungsnetz laufend erweitert. 
Derzeit laufen in der KG Tausendblum die Arbeiten zur Erweiterung des Verteilernetzes zwecks Ver-
sorgung von weiteren Bauparzellen. Neben der Verlegung von 20 kV-Kabelleitungen ist auch die Er-
richtung einer Trafostation im Bereich des Kleebühelweges unumgänglich. Die Errichtung der Tra-
fostation ist am Gst. Nr. 912/6, EZ 892, KG 19753 Tausendblum (öffentliches Gut der Stadtgemeinde 
Neulengbach) geplant.  
 
Zwecks Herstellung der Rechtssicherheit ersucht die Netz Niederösterreich GmbH, EVN Platz, 2344 
Maria Enzersdorf um Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages. Die Einräumung dieser dinglichen 
Rechte erfolgt in Erfüllung von gesetzlich bestehenden Verpflichtungen zur Sicherstellung der Errich-
tung, des Bestandes und Betriebes von Versorgungsleitungen und -anlagen. Für alle dadurch hervor-
gerufenen vermögensrechtlichen und wirtschaftlichen Nachteile verpflichtet sich die Netz NÖ dem 
Grundeigentümer eine einmalige Entschädigung in der Höhe von € 500,-- zu zahlen. Die Kosten der 
Errichtung und Verbücherung des Vertrages mit der AZ: 2201/2019, bzw. einer allfälligen Löschung 
der Servitutsrechte durch die Netz NÖ sowie die Gebühren trägt die Netz NÖ GmbH.  
 
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt. 
 
Zuständigkeit: Gem. § 35 Z. 22 NÖ GO ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Mit Ausnahme der Einnahme keine finanzielle Auswirkung 
 

Anlagen: 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge den Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages mit der AZ 2201/2019 für die Er-
richtung einer Trafostation am Kleebühelweg am Gst. Nr. 912/6, KG Tausendblum (öffentliches Gut), 
abgeschlossen zwischen der Netz Niederösterreich GmbH und der Stadtgemeinde Neulengbach, 
beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  15. Jubiläumsgedenkstätten - Auftragsvergaben 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 

 

Sachverhalt: 
 

Im Blindenheim in Unterdambach, das zur Katastralgemeinde Tausendblum gehört, steht ein 
historischer Brunnen aus dem Jahr 1957. Seitens einer Bürgergruppe der ehemaligen Ge-
meinde Tausendblum wurde an die Stadtgemeinde Neulengbach der Wunsch herangetra-
gen, den historischen Brunnen vom Blindenheim auf den Kleebühel zu übersiedeln. In Kom-
bination mit einer Sitzgruppe (Bank und Tisch) und eines Elsbeerbaumes soll ein gemütli-
cher, schattiger Platz auf der Anhöhe am Kleebühel geschaffen werden. Im Rahmen des 
Jubiläumsjahres, das unter dem Motto „Gemeinsam Stadt geworden“ steht, wird im Bereich 
des Brunnens auch eine Stele errichtet, die auf die ehemalige Gemeinde Tausendblum hin-
weist.  
 

a) Für die Übersiedlung des historischen Brunnens liegt von der Firma PSM 
Metalltechnik e. U., Kummergasse 103, 3040 Neulengbach ein Angebot in der Höhe 
von EUR 7.470, -- (exkl. USt.) vor.  

b) Für die Baumeisterarbeiten zur Errichtung des Platzes, die Herstellung des 
Wasser- und Stromanschlusses, die Adaptierung des alten Brunnens als Trinkbrun-
nen liegt von der Fa. Swietelsky ein Angebot in der Höhe von EUR 6.970,44 (exkl. 
USt.) vor.  

c) Die für dieses Projekt erforderlichen Ingenieurleistungen werden von der 
Neulengbacher Kommunalservice GmbH nach Zeitaufwand mit einem Stundensatz 
von EUR 79,-- exkl. USt abgerechnet. Geschätzt wird ein Aufwand von 30 Stunden. 

 
 
Weiters sind für die Platzgestaltungen in den Gemeinden Inprugg, Markersdorf, Ollersbach, 
Raipoltenbach, St. Christophen und Tausendblum folgende Ausstattungen anzukaufen, wo-
bei das Ergebnis des Vergabeverfahrens für das Projekt „Stadtpark“ berücksichtigt wird: 
 
7 Parkbänke von der Fa. Urbania € 4.350,00 
6 heimische Bäume von der Baumschule Bauer € 1.200,00 
 
Die Arbeiten für das Versetzen der Parkbänke und der Stelen werden vom Bauhof erledigt. 
  
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt. 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 Ziff. 20, NÖ GO ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gege-
ben. 
 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2019 unter den Ansätzen 850000 Wasserversorgung und 815000 Park- 
und Gartenanlagen gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

a) Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Firma PSM Metalltechnik e. U., Kum-
mergasse 103, 3040 Neulengbach, mit der Übersiedlung des historischen Brunnens 
von Unterdambach auf den Kleebühel einer Auftragssumme von EUR 7.470,-- exkl. 
USt. beschließen.  
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b) Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. Swietelsky mit den Baumeister- und 
Grabarbeiten für dieses Projekt mit einer Auftragssumme von EUR 6.970,44 exkl. 
USt. beschließen.  
 

c) Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
Ges.m.b.H., Umseerstraße 285, 3040 Neulengbach, mit den Ingenieurleistungen für 
gegenständliches Projekt zu max. EUR 2.370,-- exkl. USt beschließen.  
 

d) Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. Urbania für die Lieferung von 7 
Stück Parkbänken zum Ankaufswert von € 3.625,00 exkl. USt beschließen. 

 
e) Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. Baumschule Bauer für die Lieferung 

und das Versetzen von 6 heimischen Bäume zum Ankaufswert von € 1.200,00 exkl. 
USt beschließen. 

 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  16. Sanierung Brandhäuslweg 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 

 

Sachverhalt: 

 
Aufgrund des hohen Sanierungsaufwandes des „Brandhäuslweges“ in der KG St. Christo-
phen, der Trainst mit der Gemeinde Innermanzing verbindet, wird vom technischen Dienst 
der Stadtgemeinde Neulengbach eine nachhaltigere Oberflächenbehandlung empfohlen. Der 
Brandhäuslweg muss nach jedem Starkregenereignis mit schwerem Gerät und großer Men-
gen Material (Bruchschotter) saniert werden. Um diesen Aufwand in Zukunft hintanzuhalten, 
wurde von der Firma Bitunova Baustofftechnik GmbH., Wiener Straße 24, 3382 Loosdorf, für 
eine doppelte Oberflächenbehandlung des Weges ein Angebot in der Höhe von 17.712, -- 
Euro inkl. USt. eingeholt. Da die Firma Bitunova Baustofftechnik GmbH. seitens der Abtei-
lung Güterwege des Landes NÖ als Billigstbieter im Bereich der oberflächlichen Güter-
wegsanierung hervorgegangen ist und auch heuer schon Güterwege im Gemeindegebiet 
über das Land NÖ mit diesem Verfahren saniert wurden, wurde kein Vergleichsangebot ein-
geholt.   
 
Da der Weg zu einem kleinen Teil über das Gemeindegebiet von Innermanzing verläuft und 
auch häufig von Bürgern der Nachbargemeinde genutzt wird, hat sich die Gemeinde Inner-
manzing bereit erklärt, bis zu 5.000,-- Euro zu übernehmen.  
  
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt. 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 Ziff. 20, NÖ GO ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gege-
ben. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im ao. Vorhaben Güterwege aus dem Überschuss 2018 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Firma Bitunova Baustofftechnik GmbH, Wiener 
Straße 24, 3382 Loosdorf mit einer Auftragssumme in Höhe von 17.712,-- EUR inkl. USt. 
beschließen.  
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  17. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Gruppensitzung 
ATSV Schönfeld) 

Berichterstatter: STR Gerhard Schabschneider 

 

Sachverhalt: 
 
Im Voranschlag 2019 ist unter HH-Stelle 1/262300-729000 ein Betrag von EUR 100,-- für sonstige 
Ausgaben des ATSV Schönfeld vorgesehen. 
 
Der ATSV Schönfeld-Tausendblum spielt derzeit in der 1. Klasse West Mitte. Zur Besprechung der 
Spielpläne und anderer organisatorischer Belange finden regelmäßig Gruppensitzungen der Vereine 
statt. Die Konsumationskosten dieser Sitzungen werden von den beteiligten Vereinen abwechselnd 
getragen, durchschnittlich trifft es jeden Verein alle sieben Jahre.  
 
Die letzte Gruppensitzung fand am 14.07.2019 im Gasthof Gnasmüller statt. Die Konsumationskosten 
belaufen sich auf EUR 704,40 inkl. USt. 
 
Diese Konsumationskosten der Gruppensitzung wurden nicht veranschlagt, sodass unter HH-Stelle 
1/262300-729000 keine ausreichende Deckung vorliegt. Derzeit wird der Voranschlagssatz von EUR 
100,-- um EUR 604,40 überschritten. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist im laufenden Haushalt 2019 gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im laufenden Haushalt 2019 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßige Ausgabe betreffend Konsumtionskosten anlässlich der 
Gruppensitzung 1. Klasse West Mitte (ATSV Schönfeld-Tausendblum) in Höhe von EUR 704,40 inkl. 
20 % USt beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
24 Ja, 1 Enthaltung (GR Koschina) 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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Ende der Sitzung um 20.45 Uhr. 

 

PROTOKOLLFERTIGUNG 

 

   

Bgm. Franz Wohlmuth AL Christian Kogler 

Vorsitzender Schriftführer 

     

   

 
 
 
Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am  
genehmigt/abgeändert/nicht genehmigt*) 
 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
 
 
X Protokollbeilagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. 


